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Einführung

A. Problemstellung

Zahlreiche Selbstständige verbinden mit ihrem Lebenswerk unzählige Stunden
Arbeit, Ideen, Fleiß, Muße, Enttäuschungen, Leid und Erfolg. Die Faszination, die
Einzelunternehmer, Personenhandelsgesellschafter oder GmbH-Gesellschafter
verspüren, mag gerade in Zeiten des medizinischen Fortschritts dazu führen, dass sie
„ihrer Firma“ sehr lange, bis ins hohe Alter treu bleiben. Dabei liegt es in der Natur
desMenschen, sich nicht damit auseinandersetzen zuwollen, dass die eigenenKräfte
und Fähigkeit mit dem Alter oder durch einen Unglücksfall nachlassen können.
Verstärkt wird die Aversion zur Auseinandersetzung mit einer möglicherweise
eintretenden eigenen Schwäche durch den Irrglauben, dass im Fall eines Unfalls und
darauffolgenden Komas der Ehegatte automatisch dazu befugt sei, sämtliche Ent-
scheidungen für den Betroffenen stellvertretend zu treffen.1 Auch wegen dieser
(rechtlichen) Fehleinschätzung werden in Deutschland nur wenige Vorsorgevoll-
machten errichtet. Insbesondere bei Kleinunternehmen und Mittelständlern wird
häufig allenfalls Vorsorge für den eigenen Todesfall getroffen. Regelungen für die
eigene Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, fehlen.2

In der Literatur mehren sich die Stimmen, welche bei unternehmerisch tätigen
Personen das Errichten einer Vorsorgevollmacht für unabdingbar halten, um eine
staatliche Einsicht- undEinflussnahme zu verhindern.3 Insgesamt hat sich dieAnzahl
der in Deutschland registrierten Betreuungsverfahren auf knapp unter 1,3 Millionen
verringert, während mittlerweile über 4 Millionen Vorsorgevollmachten registriert
sind.4

Im Jahr 2011 wurde eine der reichsten Frauen der Welt, die mittlerweile ver-
storbene L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt von einemVormundschaftsgericht in der

1 BR-Drs 505/16, S. 5.
2 Heckschen, NZG 2012, 10 (14) mit der Einschätzung, dass etwa 6% der Gesellschaf-

tergeschäftsführer eine Vorsorgevollmacht errichtet hätten.
3 Baumann/Selzener, RNotZ 2015, 605 (606 f.); Heckschen, NZG 2012, 10 (13); Proff,

DStR 2020, 1380 (ebd.); Raub, Vorsorgevollmachten im Personengesellschaftsrecht, 2013,
S. 52; Schäfer, ZHR 175 (2011), 557 (559); Stückemann, FS Leinemann, 109 (124);Wedemann,
Personen- und Kapitalgesellschaftsrecht an den Schnittstellen zum Familien- und Erbrecht,
2015, 95 (96); Werner, GmbHR 2013, 964 (964); Westermann, FS Blaurock, 527 (542).

4 Betreuungszahlen 2015, S. 3, 6; Drucksache 564/20, S. 323.



Nähe von Paris wegen einer Demenzerkrankung entmündigt.5 Ihr Enkel fungierte im
Anschluss als ihr Vormund und ihre Tochter kümmerte sich um die Verwaltung der
Finanzen.6 Am 29. Dezember 2013 verunglückte der siebenfache Formel-1-Welt-
meister Michael Schumacher beim Skifahren und lag danach im künstlichen Koma.7

Die Demenz von Frau Bettencourt und der Unfall von Herrn Schumacher sind zwei
Beispiele für die Unfähigkeit, eigene Angelegenheiten zu besorgen. Sowohl der
plötzliche Eintritt der Betreuungsbedürftigkeit als auch der altersbedingte geistige
Abbau stellen ein Risiko für ein Unternehmen dar. Während der im Koma liegende
Mensch gar keine Entscheidungen mehr treffen kann, riskiert derjenige, dessen
geistige Fähigkeiten im Alter abnehmen, dass sein „Lebenswerk“ durch unge-
schickte Entscheidungen Schaden erleidet.

Wenn keine Vorsorgevollmacht errichtet worden ist, bestellt das Betreuungsge-
richt einen Betreuer, welcher als Stellvertreter für den Betroffenen auftreten kann. In
dieser Arbeit soll untersucht werden, ob das Rechtsinstitut der Betreuung Antworten
auf die rechtlichen Fragen bereithält, die sich mit der Betreuung eines unterneh-
merisch tätigen Menschen stellen. Auf den Regelfall des Betreuten, den „dementen,
pensionierten Verbraucher“8 mitsamt den sich bei jedem Betreuten stellenden Pro-
blemen,9 wird nur eingegangen, sofern die sich stellenden Fragen Rückschlüsse auf
den betreuten Unternehmer zulassen. Die Untersuchung zeigt, ob und wie das
Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung in Anbetracht einer unternehmerisch täti-
gen Person insbesondere im Hinblick auf die Vermögenssorge funktioniert und ob
und inwieweit es zu Friktionen zwischen den (gesellschaftsrechtlichen) Interessen
des betreuten Unternehmers und den von der öffentlichen Fürsorge geprägten Vor-
gaben des Betreuungsrechts kommt.

B. Kurzüberblick über den Ablauf des Betreuungsverfahrens

Nach § 1896 Abs. 1 Satz 1 BGB kann das Betreuungsgericht für einen Volljäh-
rigen, der auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, einen

5 „L’Oréal-Erbin wird entmündigt“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.10.2011, http:
//www.faz.net/aktuell/liliane-bettencourt-l-oreal-erbin-wird-entmuendigt-11496224.html, zu-
letzt aufgerufen am 13.02.2021.

6 „Gericht entmündigt Frankreichs reichste Frau“, SpiegelOnline, 17.10.2011, http://www.
spiegel.de/panorama/gesellschaft/l-oreal-erbin-bettencourt-gericht-entmuendigt-frankreichs-
reichste-frau-a-792174.html, zuletzt aufgerufen am 13.02.2021.

7 „Michael Schuhmacher nach Skiunfall im Koma“, Süddeutsche Zeitung, 30.12.2013,
https://www.sueddeutsche.de/sport/unglueck-in-den-franzoesischen-alpen-michael-schuma
chers-nach-skiunfall-im-koma-1.1852907, zuletzt aufgerufen am 13.02.2021.

8 Reymann, ZEV 2005, 457 (ebd.).
9 Vgl. exemplarisch für Aufenthaltsbestimmungen:Coeppicus, FamRZ 1992, 741 (742 ff.).
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Betreuer bestellen.10Die Anordnung der Betreuungmuss gemäß § 1896Abs. 2 BGB
erforderlich sein. Erforderlich ist die Bestellung eines Betreuers, wenn es keine
anderen Hilfen gibt, welche die Angelegenheiten des Betroffenen ebenso gut erle-
digen könnten. Das Verfahren richtet sich nach §§ 271 ff. FamFG, wobei über den
medizinischen Befund grundsätzlich ein Sachverständigengutachten nach § 280
Abs. 1 Satz 1 FamFG im Rahmen einer förmlichen Beweisaufnahme gemäß
§ 30 FamFG einzuholen ist.11 Sofern der Betroffene nicht dazu in der Lage ist, seine
Interessen in dem Verfahren der Betreuerbestellung wahrzunehmen, ist nach § 276
Abs. 1 Satz 1 FamFGeinVerfahrenspfleger zu bestellen.12Aus § 1896Abs. 1 Satz 1,
2 BGB folgt, dass ausschließlich der Betroffene, unabhängig von seiner Ge-
schäftsfähigkeit, antragsberechtigt ist.13 Kommt das Betreuungsgericht, bei dem
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RPflG für die Einheitsentscheidung funktionell der
Richter zuständig ist, zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen des § 1896 Abs. 1,
2 BGB erfüllt sind, wird ein Betreuer durch einen Beschluss, dessen Anforderungen
§ 286 FamFG aufzeigt, ernannt. Die Bestellung eines Betreuers geschieht grund-
sätzlich im Interesse des Betreuten. Nur ausnahmsweise kann die Bestellung eines
Betreuers auch aufgrund von Drittinteressen erforderlich sein, wenn beispielsweise
der Dritte anderenfalls nicht dazu in der Lage wäre, seine Rechte gegen den Be-
troffenen geltend zu machen.14 Ergänzend dazu, dass eine Betreuung nur aus-
nahmsweise im Interesse eines Dritten angeordnet werden kann, können Dritte auch
keinen Antrag auf Anordnung einer Betreuung stellen. Dritte haben lediglich die
Möglichkeit, eine Betreuung nach § 24 FamFG anzuregen,15 weil die Bestellung
eines Betreuers nach § 1896 Abs. 1 Satz 1 BGB von Amts wegen erfolgen kann.
Nach einer solchen Anregung hat das Betreuungsgericht im Rahmen des Amtser-

10 Zu den Voraussetzungen an den medizinischen Befund siehe vertiefend: Münchener
Kommentar BGB/Schwab, § 1896 BGB, Rn. 9 ff.; BeckOGK/Schmidt-Recla, § 1896 BGB,
Rn. 70 ff.; Voigt, Die Pflichten des Betreuers, 1994, S. 21 ff. Siehe zu Einzelheiten zur Demenz
aus medizinischer und juristischer Sicht: Losch, ZErb 2017, 188 (189 ff.).

11 Jürgens BtR/Kretz, § 280 FamFG, Rn. 2 f. Abweichend von dem Sachverständigengut-
achten reicht bei der Bestellung eines Kontrollbetreuers als Dokumentation ein ärztliches
Zeugnis ausweislich § 281 Abs. 1 Nr. 2 FamFG aus.

12 Zimmermann, FamFG, S. 172.
13 Meier, FPR 2004, 659 (ebd.).
14 Vgl. noch zum Gebrechlichkeitspflegschaftsrecht: BGH, Beschluss vom 07.11.1984 –

IV b ZB 830/81, BGHZ 93, 1 (6). Die Anordnung einer Betreuung im Drittinteresse wird aber
auch heute noch ganz einhellig als Ausnahme anerkannt, vgl. nur: BeckOGK/Schmidt-Recla,
§ 1896 BGB, Rn. 107 ff.; Münchener Kommentar BGB/Schwab, § 1896 BGB, Rn. 22. Siehe
ebenfalls Staudinger/Bienwald (2017), § 1896 BGB, Rn. 151 ff., der zum selben Ergebnis
kommt, dies jedoch abweichend begründet: Seiner Ansicht nach dient die Bestellung eines
Betreuers zum Zweck der Durchsetzung von Rechten eines Dritten direkt dem Betroffenen, da
durch die Bestellung eines Betreuers die Partizipation am Rechtsverkehr ermöglicht wird.
Weitergehend zu diesem Interpretationsmodell des Betreuungsrechts, dem sogenannten
„Aufbaumodell“: Kapitel 1 C. II. 1.

15 BeckOGK/Schmidt-Recla, § 1896 BGB, Rn. 118; BeckOK BGB/Müller, § 1896 BGB,
Rn. 35. Abweichend zu § 23 FamFG hat die Anregung gemäß § 24 FamFG keine verfah-
rensbegründende Wirkung, vgl.: Münchener Kommentar ZPO/Ulrici, § 24 FamFG, Rn. 3.
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